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RS OGH 1931/6/18 Ds98/30
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1931

Norm

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Es begründet ein Standesvergehen, wenn ein Rechtsanwalt als Vertreter eines Gläubigers in einem

Ausgleichsverfahren die Rückziehung eines von ihm gegen einen Bestätigungsbeschluß eingebrachten Rechtsmittels

davon abhängig macht, daß dem von ihm vertretenen Gläubiger ohne Zustimmung der übrigen Gläubiger ein

Sondervorteil zugewendet wird.
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